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Kurzfassung der Stellungnahme des Zentralen Kreditausschusses zum
Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes

(BT-Drs. 16/10529 vom 10. Oktober 2008) wegen Auskunfteien und Scoring

Mit dem Gesetzesvorhaben möchte die Bundesregierung die datenschutzrechtliche Situation der
Bürger in Bezug auf Scoring-Verfahren und Auskunfteien verbessern. Diesem Anliegen steht die
Kreditwirtschaft grundsätzlich offen gegenüber, jedoch gilt es, eine sachgerechte Lösung zu
finden, bei der die Vertragsfreiheit erhalten bleibt sowie negative Auswirkungen auf Scoring-
Verfahren und die Qualität von Auskunftei-Informationen weitestmöglich vermieden werden. Die
von der Kreditwirtschaft genutzten Scoring-Verfahren und Auskunfteien unterstützen die Kredit-
vergabeprozesse zum Vorteil von Kunden und Kreditinstituten, um die Ausfallrisiken bei Krediten
möglichst gering zu halten. Beiden Instrumenten kommt somit eine wichtige volkswirtschaftliche
Bedeutung zu. Zu der Gesetzesvorlage der Bundesregierung ist daher Folgendes anzumerken:

A. Allgemein - Offenlegungspflicht zur Scorewertberechnung ist zu weitgehend

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Offenlegungspflicht von Details der
Scorewertberechnung steht nicht im Einklang mit den bankaufsichtsrechtlichen
Anforderungen an eine fundierte Bestimmung des Kreditrisikos. Der Einsatz rechnergestützter
Scoring-Systeme bei der Kreditvergabe ist eine wesentliche Voraussetzung hierfür. Eine
schematische und undifferenzierte Offenlegungspflicht würde übermäßig in Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse der Kreditinstitute eingreifen und die Funktion und Qualität der Scoring-
Verfahren erheblich beeinträchtigen. Denn die Regelung würde Möglichkeiten eröffnen, das
Kredit-Scoring durch Angabe geschönter Daten zu unterlaufen. Damit würde in der derzeitigen
wirtschaftlichen Situation ein falsches Signal gesetzt, denn die Institute benötigen gerade jetzt
einen angemessenen gesetzlichen Rahmen für den Einsatz auch international wettbewerbsfähiger
Risikosteuerungssysteme. Über die staatliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute ist zudem -
im Unterschied zu anderen Scoring-nutzenden Branchen - bereits eine Qualitätskontrolle der
eingesetzten Kredit-Scoring-Verfahren sichergestellt.
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Darüber hinaus ist die geplante Offenlegung der Scorewertberechnung im Einzelfall nicht
geeignet, dem Kunden die Kreditentscheidung insgesamt verständlicher zu machen. Das
Scoring ist zwar ein wichtiger Bestandteil der Kreditvergabe, aber zumeist nicht allein
ausschlaggebend für die Kreditentscheidung.

Wie ein von der Kreditwirtschaft in Auftrag gegebenes Gutachten vom September 2008 gezeigt
hat, betragen die Mehrkosten für die Kreditinstitute ca. 64 Mio € pro Jahr und damit etwa das
Hundertfache dessen, was die Bundesregierung bei der Vorlage des Entwurfs angesetzt hat. Das
Bundesministerium des Innern hat mittlerweile die Kostenschätzung der Bundesregierung
korrigiert und geht jetzt selbst „von einem Anstieg der Bürokratiekosten für die Wirtschaft von
ca. 67,66 Mio € aus" (vgl. Stellungnahme an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages vom
8. November 2008). Angesichts der negativen Prognosen für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland sollte der Gesetzgeber sehr genau abwägen, ob er der
Wirtschaft diese Kostenlast auferlegen möchte oder ob nicht weniger belastende Eingriffe
möglich sind.

B. Zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs

• § 6a Abs. 2 Satz l Nr. 2 BDSG-E - Vertragsfreiheit wahren
Transparenz ist wichtig für die Akzeptanz des Kunden. Aufgrund der Vertragsabschluss-
freiheit hat der Kunde aber weder einen Anspruch auf einen bestimmten Kredit oder einen
bestimmten Kreditzins. Die Entscheidungsfreiheit von Kreditinstitut und Kunde muss
gewahrt bleiben. Die vorgesehene Begründungspflicht in § 6a Abs. 2 Satz l Nr. 2 BDSG-E
geht daher zu weit und sollte entfallen, zumal sie nicht mit der EU-Datenschutzrichtlinie und
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie konform ist.

• § 34 Abs. 2 BDSG-E - Alternativkonzept der Kreditwirtschaft
Der Ansatz in § 34 Abs. 2 BDSG-E, dass der Kunde im Einzelfall das „Zustandekommen"
der Scorewertberechnung nachvollziehen können soll, wird dem Kunden kaum nutzen. Er
wird vielmehr das „Ergebnis" verstehen wollen. Deshalb bietet die Kreditwirtschaft mit
ihrem Alternativkonzept (Anlage 1) dem Kunden bei einer aus seiner Sicht nicht
nachvollziehbaren Kreditentscheidung an, zumindest einen maßgeblichen Grund zu erfahren
und die Entscheidung bei einer kompetenten Stelle des Kreditinstituts noch einmal
überprüfen zu lassen. Dieses Alternativkonzept sollte in § 34 Abs. 2 BDSG-E Eingang
finden. Zumindest müsste der Auskunftsanspruch auf negative Entscheidungen, auf den
Zeitraum von drei Monaten und auf das Ergebnis des Scorings ausgerichtet werden. Darüber
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hinaus ist das den Auskunftsanspruch begrenzende Betriebs- und Geschäftsgeheimnis
gesetzlich zu verankern.

• § 28a Abs. l Nr. 4 BDSG-E - Auskunfteien funktionsfähig halten
Die in § 28a Abs. l Nr. 4 BDSG-E vorgesehene Einmeldevoraussetzung an Auskunfteien bei
untitulierten Forderungen sollte sich auf eine Mahnung beschränken. Andernfalls würde die
Datengrundlage bei Auskunfteien verringert und der Auskunftswert von Auskunfteidaten-
banken gemindert. Dies gefährdet letztlich die aus volkswirtschaftlicher Sicht notwendige
Aufgabe der Kreditinstitute, die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen und darüber hinaus die
auch von der Bundesregierung verfolgte Zielsetzung, Kredite an Verbraucher verant-
wortungsvoll vergeben zu können. Darüber hinaus würde die Beschränkung auf eine
Mahnung die Einfuhrung eines aufwändigen zweigliedrigen Mahnwesens für die Institute
entbehrlich machen.

• § 28a Abs. 2 Satz 4 BDSG-E - Konditionenanfragen für Kunden nicht erschweren
Das Übermittlungsverbot von Konditionenanfragen an Auskunfteien in § 28a Abs. 2 Satz 4
BDSG-E ist missverständlich gefasst und im Ergebnis nachteilig für den Kunden. Denn ohne
Konsultation einer Auskunftei wird ihm das Kreditinstitut zumeist kaum aussagekräftige
Angaben zu dem von ihm gewünschten Kredit machen können. Der Konditionenvergleich
durch den Kunden wird damit faktisch erschwert.

• § 28b BDSG-E - Gleichlauf von Bankaufsichts- und Datenschutzrecht
Es muss in § 28b BDSG-E ein Gleichlauf zwischen den bankaufsichtsrechtlichen und
datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Qualität von Kredit-Scoringverfahren
geschaffen werden. Ansonsten besteht die Gefahr unterschiedlicher aufsichtsrechtlicher
Anforderungen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten und der konkreten Formulierungsvorschläge wird auf die als
Anlage 2 beigefügte ausführliche Stellungnahme verwiesen.
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Anlage 1:
Alternativkonzept der Kreditwirtschaft
zur Transparenz beim Kredit-Seoring

Die im Zentralen Kreditausschuss vertretenen Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft
schlagen ein am gesamten Kreditvergabeprozess anknüpfendes Transparenzkonzept für den Fall
vor, dass der Kunden eine aus seiner Sicht negative Kreditentscheidung nicht nachvollziehen kann:

a) Nennung eines Ablehnungsgrundes für die Kreditvergabe
Bei vielen Kreditablehnungen ist das Scoring-Verfahren nicht maßgeblich, sondern es liegt ein
rechtlicher, wirtschaftlicher oder geschäftpolitischer Ausschlussgrund vor (z. B. Geschäftsun-
fähigkeit des Kunden, Insolvenz, zu geringes Einkommen für die Erfüllung des Vertrages,
Über- oder Unterschreiten der betragsmäßigen Angebotsgrenzen, Unterschreiten einer Min-
destbeschäftigungsdauer beim aktuellen Arbeitgeber, vorherige Vertragsverletzungen, Nichtzu-
gehörigkeit zum Zielkundensegment). Auf schriftliche Nachfrage wird dem Kunden - sofern
zutreffend - mindestens ein maßgeblicher Ausschlussgrund genannt. Sofern das Ergebnis des
Scoring-Verfahrens maßgeblich für die Kreditablehnung ist, so wird der Kunde auch darüber
informiert.

b) Überprüfungsmöglichkeit der Kreditentscheidung
Der Kunde kann sich an eine vom Kreditinstitut zu benennende Stelle wenden, um die Kredit-
entscheidung überprüfen zu lassen. Eine solche Stelle kann der Kundenbetreuer, eine dem
Kundenbetreuer vorgesetzte Person oder eine zentrale Stelle (z.B. Kreditkompetenzzentrum)
sein. Kann dem Kreditwunsch des Kunden unter Berücksichtigung etwaiger Hinweise des
Kunden trotz erneuter Überprüfung weiterhin nicht entsprochen werden, wird das Kreditinstitut
dies dem Kunden nachvollziehbar begründen.

c) Fehlerkorrektur
Der Kunde teilt den überwiegenden Teil der für die Kreditentscheidung maßgeblichen Infor-
mationen selbst dem Kreditinstitut mit und auch die weiteren Datenquellen unterliegen einer
wirksamen Qualitätskontrolle. Hat der Kunde gleichwohl die Vermutung, dass das Kreditinsti-
tut seine Kreditentscheidung auf Basis einer fehlerhaften Datengrundlage getroffen hat, wird
das Kreditinstitut auf schriftliche Nachfrage des Kunden Auskunft über die hierzu verwendeten
Daten geben. Sollte das Kreditinstitut für die Kreditentscheidung Daten einer Auskunftei (z.B.
SCHUFA-Score) genutzt haben, kann es dem Kunden diese mitteilen und hinsichtlich weiterer
Fragen an die Auskunftei verweisen. Sollte der Kunde bei Prüfung seiner Daten Fehler fest-
stellen, kann er diese bei dem Kreditinstitut bzw. bei der Auskunftei korrigieren lassen. Auf
Basis der korrigierten Daten wird das Kreditinstitut einen erneuten Kreditentscheidungsprozess
durchführen.
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I. Allgemein

1. Kredit-Scoring: Vorteile wahren und Kunden bed iirfnissen entsprechen

a. Vorteile des Kredit-Scoring und Güte der Verfahren der Kreditwirtschaft

Kunden und Kreditinstitute profitieren sehr vom Einsatz rechnergestützter, objektiver Scoring-
Systeme bei der Kreditvergabe. Denn das Kredit-Scoring

• bildet eine objektive und genaue Entscheidungsgrundlage,
• ermöglicht damit eine schnelle und sichere Kreditentscheidung mit der Folge,
• dass geringere Bearbeitungskosten in Form von günstigeren Kreditzinsen an die

Kunden weitergegeben werden können, und
• bietet einen besseren Schutz des Kunden vor Überschuldung.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Kreditwirtschaft aufgrund ihres eigenen Interesses an
qualitativ hochwertigen Bonitätsanalysen und aufgrund der bankaufsichtsrechlichen Vorgaben zur
Risikokontrolle qualitativ besonders aussagekräftige Daten verwendet und über die mit am
weitesten entwickelten Verfahren für die Bonitätsprognose verfügt. Auch stellt die im Rahmen der
Einführung von „Basel II" geschaffene bankaufsichtsrechtliche Vorschrift in § 10 Abs. l S. 3 ff.
KWG bereits gesetzliche Anforderungen an Kredit-Scoring-Verfahren auf, die eine hohe Güte der
von Kreditinstituten eingesetzten Verfahren gewährleisten.

b. Transparenzkonzept der Bundesregierung zum Kredit-Scoring hilft dem Betroffenen
nicht

Angesichts der dargestellten Vorteile und Güte des Kredit-Scorings ist das von der
Bundesregierung mit der Erweiterung der Auskunftsrechte in § 34 Abs. 2 BDSG-E verfolgte
Transparenzkonzept zum Kredit-Scoring nicht sachgerecht. Es ist zu weit, weil es in § 34 Abs. 2
Satz l BDSG-E auch solchen Personen zusätzliche Auskunftsrechte einräumt, für die das Scoring
zu einem positiven Ergebnis (z.B. Gewährung des Kredits) führt und daher gar kein
Überprüfungsbedürmis besteht. Zudem wird dem durchschnittlichen Kunden bei einer für ihn
negativen scoregestützten Entscheidung mit der in § 34 Abs. 2 Satz l Nr. 2 und 3 BDSG-E
vorgesehenen Mitteilung der genutzten Datenarten in Kombination mit einer einzelfallbezogenen
Erläuterung des errechneten Score-Wertes letztendlich nicht geholfen:


